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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kultur, Sprache, Kirchen

Jahresrückblick 2019: Kultur, Sprache, Kirchen

2019 war hinsichtlich der Kultur-, Sprach- und Kirchenpolitik vergleichsweise ein eher
moderater Jahrgang, sowohl im Vergleich zu anderen Politikbereichen, als auch im
direkten Vergleich zu den Vorjahren. Eine APS-Zeitungsanalyse zeigt auf, dass alle drei
Politikbereiche von einem rückläufigen Trend betroffen sind, wobei sich dieser
besonders in der Medienberichterstattung zur Kirchen- und Religionspolitik am
stärksten zeigt – hier hat sich der Anteil themenspezifischer Artikel seit 2016 nahezu
halbiert. Im Jahresverlauf wurden über die drei Themenbereiche betrachtet
unterschiedliche Entwicklungen ersichtlich: Während die Sprachthemen auf nationaler
Ebene offensichtlich im Allgemeinen wenig Beachtung fanden, wurden
kirchenpolitische Themen besonders Anfangs und Ende Jahr stark diskutiert und fielen
dann dem obligaten «Sommerloch» zum Opfer. Die Kulturpolitik hingegen sah sich mit
einem regelrechten «Sommerhoch» konfrontiert, nachdem es ab März 2019 eher ruhig
geworden war. 

Das Hauptaugenmerk der Parlamentarierinnen und Parlamentarier lag 2019 hinsichtlich
der kulturpolitischen Entwicklungen mit Sicherheit auf der Revision des Schweizer
Urheberrechts. Nach rund 7-jähriger Vorarbeit und einer vom Ständerat im Frühjahr
2019 zwecks Sondierung der Lage des europäischen Urheberrechts auferlegten
Rückweisung, wurden im Sommer schliesslich die Weichen gestellt und das
Gesamtpaket im Herbst gebündelt. Da die angestrebte Revision Einfluss auf
verschiedene Bereiche hat, blieben die negativen Reaktionen indes nicht aus; deshalb
ist es auch wenig erstaunlich, dass kurz nach der Schlussabstimmung bereits das
Referendum ergriffen wurde. Ob die URG-Revision effektiv gelungen ist, wird sich Mitte
Januar 2020 zeigen, wenn die Referendumsfrist abgelaufen ist.
Die Ratifizierungen internationaler Abkommen wie des Übereinkommens über den
Schutz des Unterwasser-Kulturerbes und des Rahmenübereinkommens des Europarats
über den Wert des Kulturerbes standen hingegen ausser Diskussion. 
Ein anderer Fokus wurde im Kulturjahr 2019 wiederum auf die Kulturförderung gelegt.
Im Frühjahr wurde die Kulturbotschaft 2021–2024 in die Vernehmlassung geschickt und
bis im September zur Stellungnahme freigegeben. Der Ergebnisbericht lag Ende Jahr
zwar noch nicht vor, jedoch geben die im Verlauf des Jahres gefällten Entscheide zu
diversen Vorstössen mit Referenz auf die Kulturbotschaft (Kulturabgeltung an die Stadt
Bern, Einführung eines schweizerischen Jugendkulturgutscheins, Auswirkungen der
Urbanisierung auf die Kulturförderung, Aufgabenteilung zwischen SBFI und BAK,
Erhöhung des Kredits für die Förderung des Sprachaustausches) einen ersten Hinweis
auf mögliche Herausforderungen hinsichtlich der weiteren Beratungen . 
Auch im Bereich Heimatschutz und Denkmalpflege blieben die Institutionen nicht
untätig. So wurde eine Motion Regazzi (cvp, TI; Mo. 17.4308), die eine Anpassung der
Bewertungskriterien für die ISOS-Aufnahme verlangte, stillschweigend angenommen
und die Vernehmlassungsergebnisse zur Totalrevision des VISOS vielen mehrheitlich
positiv aus, was auf ein Inkrafttreten der revidierten Verordnung auf den 1. Januar 2020
hindeutete.
In der ausserparlamentarischen Debatte fand das Fête de Vignerons, das drei Jahre
nach seiner Aufnahme ins UNESCO Weltkulturerbe und 20 Jahre nach der letzten
Austragung neuerlich in Vevey (VD) stattfand, grosse Beachtung – leider aufgrund der
finanziellen Bruchlandung nicht nur positive. Ein wiederkehrendes Thema war 2019
auch die Raubkunst, wobei der Fokus in diesem Jahr auf den afrikanischen Kontinent
und die im Kontext der Kolonialisierung erbeuteten Schätze gerichtet wurde. Auch das
Volk der Fahrenden war 2019 insbesondere in den Kantonen ein Thema, da sich die
Frage der Durchgangsplätze nicht nur im Kanton Bern aufgetan hatte.

Im Bereich der Sprachpolitik standen in diesem Jahr die Mehrsprachigkeit und damit
zusammenhängend die Förderung des Austausches zwischen den
Sprachgemeinschaften sowie der Erhalt des Rätoromanischen im Fokus. So forderte
eine Motion Bourgeois (fdp, FR; Mo. 17.3654), dass öffentliche Ausschreibungen des
Bundes künftig in den wichtigsten Landessprachen zu erfolgen hätten, und eine Motion
Gmür-Schönenberger (cvp, LU; Mo. 18.4156), dass TV-Produktionen nicht mehr
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synchronisiert, sondern sowohl Eigenproduktionen in den Landessprachen, als auch
englischsprachige Produktionen in der Originalsprache ausgestrahlt und lediglich noch
untertitelt werden sollen. 
Mit dem Begehen der 100-Jahr-Feier der Lia Rumantscha wurden indes Bestrebungen
aufgezeigt, das Rätoromanische wieder mehr aufs Parkett zu bringen und insbesondere
auch einem Publikum ausserhalb des Bergkantons ins Gedächtnis zu rufen. Nicht
zuletzt seit einem im Frühjahr erschienene Bericht des ZDA war deutlich geworden,
dass es für das Rätoromanische in der Schweiz fünf vor zwölf geschlagen hat. 

In Bezug auf kirchen- und religionspolitische Themen stand in diesem Jahr die SVP mit
ihren islamkritischen Parolen auf prominentem Parkett. Mit ihrem Vorstoss zur
Bekämpfung der Ausbreitung eines radikalen Islams war sie im Parlament zwar
gescheitert, generierte aber mit den daraus resultierenden Wahlplakaten des der SVP
nahestehenden Egerkinger-Komitees im Vorfeld der eidgenössischen Wahlen 2019 ein
grosses Medienecho. Auch die Motion Wobmann (svp, SO; Mo. 17.3583), die ein Verbot
der Verteilaktion «Lies!» zum Ziel hatte, scheiterte – nach einer rund 1.5-jährigen
Sistierung – am Ständerat. Wie eine bereits im Sommer veröffentlichte Studie aufzeigte,
nahm die SVP auch in den Kantonen eine dominante Rolle in der Religionsdebatte ein.
So war es nur wenig erstaunlich, dass die Anfangs Jahr neuerlich aufkommende Frage,
ob man als guter Christ noch die SVP wählen dürfe, wieder zu diskutieren gab; nicht
zuletzt, weil damit auch verschiedentliche Kirchenaustritte – nebst den ohnehin
zunehmenden Kirchenaustritten – von SVP-Politikerinnen und -Politikern einhergingen,
welche sich lieber dem Churer Bischof Huonder zuwenden wollten. Dieser seinerseits
wurde schliesslich nach zweijährigem Aufschub zu Pfingsten Abberufen, nutzte die Zeit
bis dahin aber für einen Rundumschlag gegen die Landeskirchen und stellte sich noch
immer quer zu den Missbrauchsvorwürfen in der Kirche.
Wie sich die Kirche zum Staat verhalten soll und in welchem Masse sich Theologen in
die politische Debatte einbringen dürfen, wurde seit Anfang Jahr im Rahmen eines von
Gerhard Pfister (cvp, ZG) neu gegründeten Think-Tanks «Kirche/Politik» erläutert.
Eine für viele eher überraschende Kunde kam im Herbst von Seiten der reformierten
Kirchen: Diese hatten sich nach langen Diskussionen für die «Ehe für alle»
ausgesprochen, wobei sie im Wissen um die konservativen Kräfte innerhalb der
Glaubensgemeinschaft die Gewissensfreiheit der Pfarrpersonen gewährleisten wollten.
Unerfreulich waren 2019 die Meldungen über die Rückkehr und rasche Zunahme des
Antisemitismus in der Schweiz.

Die 2019 im Vorfeld des angekündigten Frauenstreiks virulent diskutierte
Genderthematik fand ihren Einzug auch im Bereich der Kultur, Sprache und Kirche. So
wurden Frauen, und spezifisch ihr Schaffen und ihre Stellung in der Kunst und Kultur,
wesentlich stärker thematisiert als in den vergangenen Jahren. Auch die Diskussion um
gendergerechte Sprache wurde in diesem Jahr wieder virulenter aufgegriffen.
Besonders überraschend kam auch die Ankündigung der Kirchenfrauen, sich am
diesjährigen Frauenstreik zu beteiligen, um ein Zeichen gegen die männliche Dominanz
innerhalb der Institution zu setzen. 1

Kirchen und religionspolitische Fragen

Eine Motion Wobmann (svp, SO) verlangt vom Bundesrat das Verbot der salafistischen
Organisation „Lies!“ sowie anderslautender Organisationen mit gleicher Zielsetzung.
Diese Organisationen würden gemeinhin mit der Verbreitung von dschihadistischem
Gedankengut in Verbindung gebracht und deren Verteilaktionen dienten in erster Linie
der Gewinnung junger Leute für den Dschihadismus. Solche Entwicklungen seien
weitestgehend zu unterbinden, da sie weit über die Religionsfreiheit hinausgehen
würden. Sollte dies nicht im Rahmen bestehender Bundesgesetze möglich sein, sei
hierfür so bald als möglich eine entsprechende Grundlage zu schaffen.
Der Bundesrat indes beantragte die Ablehnung der Motion. Auch wenn das
Indoktrinierungspotenzial der „Lies!“-Aktion bekannt sei, stelle eine Koran-Verteilaktion
für sich alleine genommen grundsätzlich keine Gefahr für die Sicherheit der Schweiz
dar. Mit dem neuen Nachrichtendienstgesetz, welches am 1. September 2017 in Kraft
trat, wäre grundsätzlich die Verhängung eines Organisationsverbotes möglich. Im Falle
von „Lies!“ würden aber entsprechende Belege für die Bestätigung einer konkreten
Organisationsstruktur fehlen, weshalb kein explizites Verbot ausgesprochen werden
könne. Wollte man dennoch ein Verbot aussprechen, müsste man jeweils nachweisen
können, dass die betroffene Person ein explizites Mitglied der Organisation ist und
nicht etwa nur einer regulären Koranverteilung beisteht. Daher würde der Bundesrat
auch eine rasche Revision des unklar formulierten Artikels 74 Absatz 2 NDG veranlassen,
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damit die rechtlichen Voraussetzungen für den Erlass eines Verbotes gegeben sind.
Zudem hätten die Kantone und Gemeinden, gestützt auf die jeweilige kantonale
Gesetzgebung, noch immer die Möglichkeit, durch entsprechende Verweigerung der
polizeilichen Bewilligungen solche Standaktionen zu unterbinden. Daher bestehe
momentan keine Notwendigkeit, weitere gesetzliche Bestimmungen festzulegen.
Der Nationalrat indes kam dem Anliegen des Motionärs nach und stimmte dem Vorstoss
mit 109 zu 64 Stimmen bei neun Enthaltungen zu, womit die Motion nun an den
Ständerat als Zweitrat überwiesen wird. 2

Die im September 2017 vom Nationalrat angenommene Motion Wobmann (svp, SO) für
ein Verbot der salafistischen Organisation „Lies!“ sowie anderslautender
Organisationen mit gleicher Zielsetzung sollte in der Frühjahrssession 2018 auch im
Ständerat behandelt werden. Die SiK-SR kam dieser Debatte aber zuvor und beantragte
bereits in ihrem Bericht vom Januar 2018 einstimmig die Sistierung der Behandlung
gemäss Art. 87 Abs. 3 ParlG. Die Kommission hatte im Rahmen ihrer Beratung
festgestellt, dass die Möglichkeiten für ein Verbot von Aktionen der erwähnten
Organisationen – wie auch bereits der Bundesrat in seiner Stellungnahme erläutert
hatte – auf Kantons- und Gemeindeebene gegeben sind. Da diese Thematik aber
weiterreichende Effekte mit sich bringe, stelle sich nun doch die Frage, ob man die
Rechtsvorschriften und Massnahmen auf der Bundesebene ausweiten wolle. Daher
wolle die Kommission zunächst den für das Frühjahr 2019 angesetzten Entwurf des
Bundesgesetzes über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus
abwarten und die vorliegende Motion in diesem Zusammenhang beraten. Die
Aussetzung des Geschäftes für mindestens ein Jahr wurde im Ständerat ohne
Diskussion durchgesetzt. Damit diese aber vollends in Kraft tritt, muss das Geschäft
nochmals an den Nationalrat zurückgegeben werden, da auch dessen Zustimmung
benötigt wird. 3

MOTION
DATUM: 06.03.2018
MELIKE GÖKCE

In ihrem Bericht vom Mai 2018 machte die SiK-NR geltend, dass sie sich den
Erwägungen sowohl ihrer Schwesterkommission als auch deren Rates anschliesse, und
beantragte dem Nationalrat einstimmig (24 zu 0 Stimmen), die Behandlung der Motion
Wobmann (svp, SO) zum Verbot der salafistischen Organisation „Lies!“ zu sistieren. Sie
erachte es als sinnvoll, zunächst den Entwurf eines Bundesgesetzes über polizeiliche
Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT) abzuwarten, welcher im Frühjahr
2019 unterbreitet werden soll. Den Kantonen und Gemeinden stehe es bis dahin offen,
über ein allfälliges Verbot solcher Aktionen zu befinden. Der Nationalrat gab dem Antrag
in der Sommersession 2018 stillschweigend statt, womit die Behandlung der Motion für
mehr als ein Jahr ausgesetzt wird. 4

MOTION
DATUM: 05.06.2018
MELIKE GÖKCE

In Vertretung der SVP-Fraktion gelangte Nationalrat Walter Wobmann (svp, SO) in der
Herbstsession 2019 mit einer Motion an den Bundesrat, welche die Schaffung
notwendiger gesetzlicher Grundlagen zur Bekämpfung der Ausbreitung eines radikalen
Islams in der Schweiz gewähren sollte. Bei den unlängst aufgedeckten Fällen
islamischer Hassprediger in Winterthur, Genf oder Biel handle es sich lediglich um die
Spitze des Eisberges und es bestehe massiver Handlungsbedarf in diesem Bereich, wie
Wobmann erläuterte. Hierfür forderte die SVP-Fraktion die Ergreifung konkreter
Massnahmen: Die Auslandsfinanzierung von Moscheen und islamischen Organisationen
müsse unterbunden, sämtliche Moscheen müssten bekanntgemacht und überwacht
und bei Sicherstellung allfälliger Verletzungen der Schweizer Rechtsordnung
unverzüglich geschlossen werden. Um diesen Aufgaben nachkommen zu können, müsse
der Informationsaustausch zwischen den Behörden unterschiedlicher Stufen ausgebaut
und um entsprechende sach- und sprachkundige Spezialistinnen und Spezialisten
erweitert werden. Schliesslich sollten Schweizer Botschaften und das SEM keine Visa
mehr an ausländische Imame ausstellen dürfen, die lediglich zwecks temporärer
Predigertätigkeit in die Schweiz einreisen wollten.
Bei radikalen Strömungen jeglicher Art, seien diese religiös, links- oder
rechtsextremistisch, habe der Bundesrat ein besonderes Augenmerk auf deren
Bekämpfung – diesen Punkt wolle sie klar unterstreichen und keinen Zweifel daran
lassen, betonte Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Die vorgebrachte Motion stamme aber
aus dem Jahr 2017 und zwischenzeitlich seien diverse anderweitige Massnahmen
ergriffen worden, die viele der verlangten Anliegen bereits ermöglichten. So könne
beispielsweise das Fedpol bereits Einreiseverbote und Ausweisungen von
ausländischen Predigern erlassen. Des Weiteren sei eine Strafgesetzesrevision hängig,
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mit der eine Strafnorm gegen kriminelle Organisationen geschaffen werden solle, die
auch auf die Bekämpfung terroristischer Organisationen zugeschnitten werden könne.
Auch seien das in der SiK-SR hängige Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur
Bekämpfung von Terrorismus (PMT) sowie die jüngst im Juni 2019 verabschiedete
Botschaft zur Änderung des Geldwäschereigesetzes zu berücksichtigen. Was aber
grundsätzlich abzulehnen sei, sei eine Überwachung der Moscheen, die über die
Beurteilung konkreter Sicherheitsrisiken hinausgeht, da dies im Widerspruch zum
Bundesgesetz über den Nachrichtendienst stehe. Aus diesen Gründen empfehle der
Bundesrat die Motion zur Ablehnung.
In der Abstimmung im Nationalrat öffnete sich in dieser Frage ein politischer Graben
zwischen den Parteien, da die Motion zwar ohne weiterführende Diskussion, aber mit
einem Patt (91 zu 91 Stimmen) per Stichentscheid der Präsidentin Marina Carobbio (sp,
TI) abgelehnt wurde. Die geschlossene SVP-Fraktion konnte sich folglich trotz
Unterstützung einer deutlichen Mehrheit der CVP-Fraktion nicht gegen die
geschlossenen Fraktionen der SP, Grünen, GLP und BDP, mit grosser Unterstützung
einer Mehrheit der FDP-Fraktion durchsetzen. Unter Berücksichtigung dieses äusserst
knappen Entscheides erscheint der Umstand, dass drei der acht Personen, die im
Abstimmungsprotokoll unter «hat nicht teilgenommen» aufgeführt werden, der SVP-
Fraktion angehören, umso bedeutungsvoller. So stellt sich hier auch die Frage, ob es
nach Möglichkeit gerade ebendiesem Umstand geschuldet ist, dass just einen Tag nach
der Ablehnung dieser Motion ein tatsächlich identischer Antrag (Mo. 19.4005) neuerlich
im Nationalrat eingereicht wurde. 5

Wenn man im Spätsommer der Landstrasse entlang fährt und über Kilometer hinweg
eine willkürliche Aufreihung meist fremder Gesichter entdeckt, wird auch den politisch
Uninteressierten bewusst, dass der nationale Wahlherbst vor der Türe stehen muss.
Auch im Herbst 2019 war dieses Spektakel schweizweit deutlich zu sehen. Die Parteien
und ihre Kandidatinnen und Kandidaten warben fleissig für sich und ihre Anliegen – mal
originell, mal weniger, aber immer mit dem Bisschen «je ne sais quoi», das der Politik
eben inhärent ist. Bisweilen schreckten einige auch nicht vor einer ordentlichen
Portion Provokation zurück, so beispielsweise die SVP mit ihrem im August publizierten,
wurmstichigen Apfel-Plakat oder die CVP mit ihrer Online-Kampagne, mit der sie
offensichtlich gegen die anderen Parteien schoss. 
Da in einem demokratisch konsolidierten Land wie der Schweiz die
Meinungsäusserungsfreiheit einen hohen Stellenwert geniesst und nach Möglichkeit
auch eine harte politische Auseinandersetzung über heikle Themen ermöglicht werden
soll, gibt es in der Schweiz kaum rechtliche Grundlagen, die gezielt den Wahl- bzw.
Abstimmungskampf regeln. Dies wurde knapp drei Wochen vor den Wahlen deutlich, als
es ein prominenter Akteur, der mit Parteipolitik im eigentlichen Sinne nur wenig zu tun
hat, mit einer Plakat-Aktion in die Medien schaffte: das «Egerkinger Komitee» mit
seinem prominentesten Vertreter Walter Wobmann (svp, SO). In einer Nacht-und-
Nebel-Aktion wurden in verschiedenen Schweizer Städten und auf den Social-Media-
Accounts des Komitees unzählige Wahlplakate aufgehängt und aufgeschaltet, auf denen
jeweils das Konterfei vier prominenter FDP-Exponenten zu sehen war:
Parteipräsidentin Petra Gössi (SZ), Fraktionschef Beat Walti (ZH), Nationalrätin Christa
Markwalder (BE) sowie Nationalrat Christian Wasserfallen (BE). Betitelt wurde das Ganze
mit dem Slogan: «Die FDP schützt radikale Islamisten in der Schweiz – Wollen Sie solche
FDP-Mitläufer wirklich wählen?» Stein des Anstosses war eine nur wenige Wochen zuvor
in der Herbstsession abgelehnte Motion der SVP-Fraktion zur Bekämpfung der
Ausbreitung eines radikalen Islams in der Schweiz, die auch dank grosser
Unterstützung der FDP-Fraktion zu Fall gebracht worden war. 
Die FDP-Spitze liess diesen Angriff nicht auf sich sitzen und zog die Angelegenheit
einen Tag nach Bekanntwerden vor das Bezirksgericht Andelfingen (ZH), dem Sitz des
Egerkinger Komitees. Dort suchte sie, wie in diversen Medien berichtet wurde, um
Erlass eines Superprovisoriums (einer ohne Anhörung der Gegenpartei erlassenen
vorsorglichen Massnahme) an, weil sich die anvisierten Personen in ihrer Persönlichkeit
verletzt fühlten, u.a. im Recht auf das eigene Bild. Petra Gössi liess im «Blick»
verlauten, sie lasse sich nicht unterstellen, radikale Islamisten zu schützen; vielmehr sei
die Motion der SVP «reine Symbolpolitik, die nicht umsetzbar gewesen wäre oder gar
nichts gebracht hätte», gewesen. Das Gericht bestätigte zwei Tage nach dem Ansuchen
die superprovisorische Verfügung und forderte das Komitee auf, die Plakat- und Social-
Media-Anzeigen innert 24 Stunden zu entfernen. Komme es dieser Aufforderung nicht
nach, würden Bussen in Höhe von CHF 10'000 verhängt und auch für weitere geplante
Veröffentlichungen zusätzlich erhoben werden. Wobmann und sein Komitee – oder wie
es der Tages-Anzeiger betitelte: die «SVP-Kampftruppe» – ignorierten das
Gerichtsurteil aber gänzlich und liessen nonchalant verlauten: «Wir entfernen die

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 30.09.2019
MELIKE GÖKCE

01.01.90 - 01.01.20 4ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Plakate sicher nicht.» Gemäss Wobmann handle es sich bei diesem Urteil lediglich um
einen politischen Entscheid; er sprach gar von «Zensur». Zudem sei die Plakat-
Kampagne sowieso lediglich auf den Zeitraum einer Woche beschränkt gewesen und
werde bereits am Montag nach dem Urteil enden. Des Weiteren sei das Entfernen
innert 24 Stunden gar nicht möglich – was wiederum von der verantwortlichen
Plakatgesellschaft Clear Channel so nicht bestätigt wurde.
In der Wochenendpresse wurde dann tatsächlich eine Wende im Plakat-Krimi
kundgetan: Das Egerkinger Komitee wolle doch dem «Gericht gehorchen» und habe
Clear Channel einen entsprechenden Auftrag erteilt, wie der Tages-Anzeiger
informierte. Die gesetzte Frist von 24 Stunden reiche zum Entfernen der Plakate zwar
nicht, liess die Plakatgesellschaft verkünden, man werde diese aber auf Kosten des
Komitees frühzeitig überkleben. Weshalb es nun doch zum Umschwung kam, wollte
Wobmann den Medien nicht mitteilen. Stattdessen hatte sich in der Zwischenzeit eine
andere Politgrösse zur Plakataktion geäussert: SVP-Übervater Christoph Blocher. Im
Gespräch auf «Teleblocher» antwortete er auf die Frage, was er denn von diesem Urteil
halte, lediglich mit einem Lachen und meinte: «Da habe ich nur gelacht.» Es sei eben
schon etwas «komisch», wenn das Gericht ein solches Urteil fälle, da sich die
genannten Politikerinnen und Politiker doch lediglich gegen einen vermeintlichen
Rufschaden wehrten, den sie durch ihr Abstimmungsverhalten grundsätzlich selbst zu
verschulden hätten. In Rezitation des ehemaligen Deutschen Bundeskanzlers Helmut
Schmidt, meinte er hierzu mit einem verschmitzten Unterton: «Wer den Dampf nicht
erträgt, soll nicht in die Küche gehen.» Der Frage, was er denn vom Plakat selbst halte,
wich er aus und betonte, dass er selbst mit dieser Kampagne nichts zu tun habe, gar
erst über die Medien davon erfahren habe. Den Schritt, den das Komitee gegangen sei,
empfand er jedoch als «mutig». 6

Nachdem die Behandlung der Motion Wobmann (svp, SO) auf Antrag des Ständerates für
rund 1.5 Jahre ausgesetzt worden war, nahm sich der neu zusammengesetzte Ständerat
in der Wintersession 2019 neuerlich dem Verbot der salafistischen Organisation
«Lies!» an und machte damit kurzen Prozess, indem er stillschweigend seine
Ablehnung kundtat. Die SiK-SR hatte sich bereits im November mit 6 zu 1 Stimmen bei 4
Enthaltungen für eine Ablehnung ausgesprochen, da zwischenzeitlich die abgewarteten
Entwürfe zu den Bundesratsvorlagen 19.032 und 18.071 vorlagen, die eine in ihren Augen
ausreichende Verstärkung der präventiven Polizeimassnahmen gegen Terrorismus und
Verschärfung der strafrechtlichen Massnahmen zusicherten. Der Motionär gab dennoch
zu bedenken, dass es sich bei der «Lies!»-Verteilaktion nicht etwa um unbedenkliche
«Give-aways» handle, sondern um einen Ort der Radikalisierung. Den
wahrgenommenen Rückgang der «Lies!»-Bücher auf den Strassen dürfe man nicht
fälschlicherweise als ein Erlöschen der Promotionsaktivitäten verstehen –  im
Gegenteil: Die politische Bekämpfung der «Lies!»-Promotion habe bisweilen lediglich
eine Namensänderung der Aktion in «Koran-Botschaften» bewirkt – was hinsichtlich
des Vorstosses aber keinen Unterschied mache, da die vorliegende Motion auch solche
Eventualitäten berücksichtigt habe. Zudem konnte Walter Wobmann nicht
nachvollziehen, weshalb der Bundesrat hinsichtlich dieser Bücher zu einer anderen
Einschätzung gelangt sei als die Nachbarländer der Schweiz, welche ein Verbot solcher
Verteilaktionen ausgesprochen hätten. Die anwesende Bundesrätin Amherd beteuerte,
der Bundesrat habe nie gesagt, dass es keinen Handlungsbedarf gebe, jedoch sei für ihn
klar, dass man mit den neuen Bundesratsvorlagen genügend gesetzgeberische
Instrumente zur Hand habe, um diesen Entwicklungen vorzubeugen. 7

MOTION
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